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Presseinformation 

 

Hessische Krankenhausgesellschaft begrüßt Gesetz zur Förde-

rung von Investitionen finanzschwacher Kommunen 

Kommunalinvestitionsförderungsfonds: Krankenhäuser explizit im Förder-

bereich enthalten / Appell an Hessische Landesregierung 

 

(Eschborn, 26. März 2015) Die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG), 

der Verband der Krankenhäuser in Hessen, begrüßt ausdrücklich, dass die 

Krankenhäuser in dem von der Bundesregierung geplanten Kommunalinvesti-

tionsförderungsfonds explizit als Teil der förderfähigen Infrastruktur genannt 

werden, und zwar an erster Stelle. 

 

Das Bundeskabinett hat am 18. März 2015 die Eckpunkte für den Bundeshaus-

halt 2016 und den Finanzplan bis 2019 beschlossen. Insbesondere wurde ver-

einbart, noch in diesem Jahr ein Sondervermögen "Kommunalinvestitionsför-

derungsfonds" in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zu errichten. Der Fonds soll 

die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 unterstützen, damit diese mehr 

Geld etwa für die Instandhaltung, Sanierung und zum Umbau örtlicher Infra-

struktur ausgeben können. Die Förderung umfasst die Bereiche Infrastruktur, 

Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz. Auch die Krankenhäuser sind explizit 

in dem Förderbereich „Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur“ ein-

geschlossen. Gesetzesgrundlage ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung für 

ein „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und 

zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbrin-

gung von Asylbewerbern“, dessen abschließende 2. und 3. Lesung im Bundes-

tag voraussichtlich am 22. Mai 2015 stattfinden wird. Nach Zustimmung des 

Bunderates Anfang Juni könnte das Gesetz dann in Kraft treten. 

 

Die Verteilung der Fördermittel innerhalb des jeweiligen Bundeslandes obliegt 

den Ländern. Nach derzeitigem Stand entfiele auf Hessen ein Fördervolumen 

von 317.138.500 Euro aus dem Fonds. „Wir sehen es als notwendig an, dass 

die Hessische Landesregierung die Investitionsbedürfnisse der Krankenhäuser 

in Hessen bei der Umsetzung des Förderprogramms in besonderem Maße be-
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rücksichtigt“, erklärt der Geschäftsführende Direktor der Hessischen Kranken-

hausgesellschaft, Rainer Greunke. „Wir hoffen, dass möglichst viel aus diesem 

Topf bei den Krankenhäusern ankommt, denn auch in Hessen ist die Kranken-

hausinvestitionsförderung, zu der die Bundesländer per Gesetz verpflichtet 

sind, absolut unzureichend; jährlich fehlen uns rund 150 Mio. Euro“, so 

Greunke, der dies als Appell an die Landesregierung verstanden haben möchte, 

zumal die Krankenhäuser an erster Stelle der förderungsfähigen Infrastruktur 

genannt werden. 

 

Positiv am Kommunalinvestitionsförderungsfonds bewertet die Hessische 

Krankenhausgesellschaft, dass dem Gesetzentwurf zur Folge die Finanzhilfen 

trägerneutral gewährt und damit alle Investitionsvorhaben kommunaler, frei-

gemeinnütziger und privater Krankenhausträger gefördert werden können, die 

für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung notwendig sind. Die Fi-

nanzhilfen können auch für Investitionen auf der Grundlage von Öffentlich-

Privaten-Partnerschaften (ÖPP-Finanzierung) verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
Die HKG – Ein Kurzporträt 

Die Hessische Krankenhausgesellschaft e.V. (HKG) ist der Dachverband der 

Krankenhausträger in Hessen, in dem über 170 Akutkrankenhäuser des Landes mit zusammen 

rd. 35.000 Krankenhausbetten und einer Gesamtbeschäftigtenzahl von rd. 70.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengeschlossen sind. Die HKG ist 

Interessenvertretung der Krankenhäuser in der gesundheitspolitischen Diskussion, nimmt 

gesetzlich übertragene Aufgaben im Gesundheitswesen wahr und unterstützt ihre Mitglieder 

durch individuelle Beratung. 
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